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Immobilienkauf 
Ich kaufe demnächst eine Woh-
nung. Im Vorvertrag wurde ein
Angeld (caparra confirmatoria)
vereinbart. Was ist der genaue
Unterschied zwischen einem
Angeld und einer Anzahlung?

Im Gegensatz zu der Anzahlung
bzw. Akontozahlung ist das An-
geld (caparra confirmatoria)
keine Teilzahlung des vereinbar-
ten Kaufpreises der Wohnung.
Sie stellt vielmehr einen Scha-
denersatz im Falle der Nichter-
füllung des Vertrages dar und
muss prinzipiell dem Käufer zu-
rückbezahlt werden. Für die Re-
gistrierung des Immobilienkauf-
Vorvertrages fallen Registerge-
bühren von 168 Euro an, unab-
hängig vom vereinbarten Kauf-
preis. 
Wird im Vorvertrag ein Angeld
(caparra confirmatoria) verein-
bart, so wird auf diesen Betrag
eine proportionale Registerge-
bühr von 0,50 Prozent ange-
wandt. Hingegen fallen drei Pro-
zent Registergebühren an, wenn
im Kaufvorvertrag eine Anzah-
lung des Kaufpreises vereinbart
wurde und der Kaufvorvertrag
der Registergebühr unterliegt.
Auch gemäß dem Mehrwertsteu-
er-Gesetz gibt es einen Unter-
schied. Bei der Zahlung des
Akontos muss bereits eine Rech-
nung mit entsprechender Mehr-
wertsteuer ausgestellt werden,
da dies einen Teil des Kaufprei-
ses darstellt. Hingegen ist ein
Angeld gemäß der Finanzver-
waltung keine Vergütung (da sie
zurückgezahlt werden muss) und
es muss dafür keine Rechnung
ausgestellt werden. Nichtsde-
stotrotz kann auch das Angeld,
bei Abschluss des definitiven
Vertrages, Teil des vereinbarten
Kaufpreises werden, wenn dies
im Vertrag festgesetzt wird.

* * *
Falls Sie Steuerfragen haben,
dann schicken Sie diese an die
„WIKU“-Redaktion (dolomi-
ten.wirtschaft@athesia.it). Die
Redaktion behält sich vor, eine
Auswahl unter den eingesandten
Fragen zu treffen.

Beschränkte Abzugsmöglichkeit für Zinsaufwendungen

Belastung für Gesellschaften
Als Gegenleistung für die Sen-

kung der Gesellschaftssteu-
er (Ires) von 33 auf 27,5 Prozent
wurde mit dem Haushaltsgesetz
2008 der Abzug der Zinsen für
Kapitalgesellschaften (GmbH,
AG) stark beschränkt. Die Zin-
saufwendungen für Darlehen,
Leasing und sonstige Finanzie-
rungsformen können nur im
Höchstmaß von 30 Prozent vom
Betriebsergebnis (risultato ope-
rativo lordo – Rol) abgezogen
werden. Es besteht aber die Mög-
lichkeit, den nicht abgezogenen
Teil der Zinsaufwendungen auf
kommende Geschäftsjahre vor-
zutragen. Mit dieser Bestim-
mung will man vermeiden, dass
Kapitalgesellschaften durch
überhöhte Verschuldung stets
nur Verluste ausweisen können.
Zwar dürfte die Anwendung
der Branchenrichtwerte für
kleinere Gesellschaften eine Er-
leichterung bringen, doch führt

die Wirtschaftskrise dazu, dass
sich viele Unternehmen stärker
verschulden müssen. Die be-
schränkte Abzugsmöglichkeit
für Zinsaufwendungen war je-
doch für einen normalen Kon-
junkturverlauf gedacht. In Kri-
senzeiten kann diese Bestim-
mung zu einer besonderen Be-
lastung für die kleinen und
mittleren Kapitalgesellschaften

führen. Eine Erhöhung der Ab-
zugsmöglichkeit bis zu 45 Pro-
zent des Betriebsergebnisses
wäre deshalb angebracht. Doch
im Finanzministerium erachtet
man eine solche Änderung als
unmöglich, weil damit zu hohe
Steuereinbußen verbunden wä-
ren. 

ALEXANDER BRENNER KNOLL 

Krise wird bei Branchenrichtwerten berücksichtigt

Gerico: bitte warten
Im Monat Mai sollten eigentlich

die Vorbereitungen für die
UNICO-Einkommensteuerer -
klärungen beginnen. Denn bis
zum 16. Juni sind die Saldo- und
die Akontozahlungen fällig. Die
meisten Unternehmen und Frei-

berufler müssen bei der Steue-
rerklärung die Branchenricht-
werte (studi di settore) anwen-
den und die dazu erforderlichen
Berechnungen werden mit dem
Computerprogramm Gerico
durchgeführt. Diese jährlich an-
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Donnerstag, 30. April
Registersteuer für Mietverträge: Für neue Mietverträge, die am 1.
April 2009 abgeschlossenen wurden, ist bis heute die Register-
steuer (2% der Jahresmiete) mit Vordruck F23 zu bezahlen. Für
laufende Mietverträge, die in früheren Jahren am 1. April ab-
geschlossen wurden, ist bis heute die jährliche Registersteuer (2%)
zu entrichten.
Intratstat-Meldung für 1. Quartal 2009 Steuerpflichtige, die in
anderen EU-Staaten getätigte Käufe und Verkäufe quartalsweise
melden, müssen bis heute die Intrastat-Meldung für das erste
Quartal 2009 bei der Zollbehörde abgeben. Bei elektronischer
Meldung verlängert sich der Termin um 5 Tage.
Treibstoffkarte: Die Mehrwertsteuerpflichtigen müssen die Treib-
stoffkarte (scheda carburante) mit dem Kilometerstand am Ende
des Monats abschließen.
Terminkalender 

Freitag, 15. Mai
Einzelhändler - Sammelbuchung der April-Umsätze: Die Ein-
zelhändler und gleichgestellte Unternehmen müssen bis heute, die
im April mit Ausstellung eines Kassabelegs oder Steuerberleges
erzielten Umsätze gesammelt in das MwSt.-Buch eintragen.

gepasst Software wird von der
Einnahmenagentur über Inter-
net zur Verfügung gestellt.
Heuer müssen die Steuerberater
besonders lange auf das Geri-
co-Programm warten. Neben
den Branchenrichtwerten für
normale Geschäftsbedingungen
werden nämlich auch noch die
entsprechend angepassten
Richtwerte bereitgestellt. Damit
will man den Auswirkungen der
Krise im jeweiligen Wirtschafts-
zweig Rechnung tragen.
Nach einer Ankündigung der
vergangenen Woche sollte spä-
testens bis zum 20. Mai der Vor-
druck für die Angaben zu den
Branchenrichtwerten im Inter-
net verfügbar sein. Dass viele
Steuerpflichtige bereits im Jahr
2008 mit deutlichen Schwierig-
keiten zu kämpfen hatten, geht
aus den heurigen Mehrwertsteu-
er-Jahreserklärungen hervor.
Die Steueragentur betont je-
doch, dass wegen der Wirt-
schaftskrise mit keinen allge-
meinen Steuerermäßigungen zu
rechnen sein wird. wabk 
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Zinsauf -
wendungen für

Darlehen,
Leasing und

sonstige
Finanzierungs -
formen können

nur im
Höchstmaß von
30 Prozent vom

Betriebsergebnis
abgezogen

werden. 


